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KRANKENVERSICHERUNG 

Hallo, muss ich im Fall  einer Eigenkündigung die 
Krankenversicherungsbeiträge selbst zahlen?

Hallo,  

nach deiner Eigenkündigung ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 
tritt eine Sperrzeit ein, die maximal zwölf Wochen dauert. Es gibt 
tatsächlich eine Übernahme der Krankenversicherungsbeiträge für diese 
drei Monate.  Hierbei gibt es zwei Abläufe:  

Der erste Monat wird von der Bundesagentur für Arbeit nicht 
übernommen. Gemäß § 19 Abs. 2 SGB V hat aber die versicherte 
Person noch einen Monat nach Ende ihrer Mitgliedschaft Anspruch auf 
Leistungen der Krankenversicherung, solange sie keine Erwerbstätigkeit 
ausübt.  

Ab dem zweiten Monat der Sperrzeit übernimmt dann die 
Bundesagentur für Arbeit die Krankenversicherungsbeiträge bis zur 
zwölften Woche der Sperrzeit. 
 
Während der Sperrzeit von drei Monaten ist eine arbeitssuchende 
Person versichert und soll keinen Beitrag selbst zahlen. 

Gruppe: “Französinnen und Franzosen in Berlin”

Im Jahr 2020 sind 502.114 EU-Bürger*innen nach Deutschland 
zugewandert und 344.431 abgewandert. Aufgrund dieser 
Mobilität werden viele von ihnen mit Fragen bezüglich des 
Zugangs zur Krankenversicherung und ihrer Übertragung in 
andere EU-Länder konfrontiert. 

Vielen Dank für diese umfassende Antwort! 


